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Urheberrecht … was ist das?
Die wirtschaftliche 
Grundlage aller Kreativen 

ROBERT STAATS

G elegentlich hat man den Ein-
druck, das Urheberrecht ist 
etwa so beliebt wie das Steu-
errecht: unverständlich, ver-

altet, innovationsfeindlich. Das ist ein 
Jammer. Nichts gegen das Steuerrecht, 
aber jedenfalls beim Urheberrecht ist 
diese Einschätzung nicht zutreff end. 
Natürlich sieht das Urheberrecht teil-
weise »abstrakte« Regelungen vor, was 
schon daran liegt, dass sein Regelungs-
gegenstand ein geistiges Gut ist. Rich-
tig ist auch, dass die Digitalisierung 
für dieses Rechtsgebiet eine große Be-
deutung hat. Die Grundprinzipien des 
Urheberrechts sind aber einfach zu ver-
stehen – und sollten eigentlich überall 
geschätzt und akzeptiert werden. 

Worum also geht es? Das steht in 
schöner Klarheit in Paragraph  des Ur-
heberrechtsgesetzes: »Das Urheberrecht 
schützt den Urheber in seinen geistigen 
und persönlichen Beziehungen zum 
Werk und in der Nutzung des Werkes. Es 
dient zugleich der Sicherung einer an-

gemessenen Vergütung für die Nutzung 
des Werkes.« Diese beiden schlichten 
Sätze fassen zwei unterschiedliche As-
pekte des Urheberrechts zusammen, die 
beide von zentraler Bedeutung sind. Da 
ist auf der einen Seite die persönliche 
Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. 
Auf der anderen Seite 
ist das Urheberrecht 
aber die wirtschaft-
liche Grundlage aller 
Kreativen. 

Fangen wir mit 
Letzterem an. Das 
Urheberrecht geht 
davon aus, dass die 
Urheberinnen und Urheber mit den 
von ihnen geschaff enen Werken Geld 
verdienen wollen. Ober besser gesagt, 
das Urheberrecht will ihnen jedenfalls 
die Möglichkeit dafür eröff nen. Aus 
diesem Grund ist das Urheberrecht ein 
Schutzrecht, welches dem Inhaber be-
stimmte »Verwertungsrechte«, wie das 
Vervielfältigungsrecht, das Senderecht 
oder das Recht, ein Werk im Internet 
zugänglich zu machen, zuordnet. Der 
Trick dabei ist, dass es sich um Rechte 
handelt, die es ermöglichen, die Verwer-
tung nicht nur zu erlauben, sondern sie 
auch zu verbieten. Man nennt sie des-

halb »Ausschließlichkeitsrechte«. Das 
klingt wenig sozial, ist aber in vielen 
Fällen die Grundlage dafür, mit einem 
Werk eff ektiv Geld zu verdienen. Denn 
für die Zustimmung zur Nutzung kann 
eine Vergütung verlangt werden und 
Nutzern, die keine Erlaubnis besitzen, 

kann die Nutzung 
untersagt werden. 

Nun mag man 
einwenden, dass es 
vielleicht im Inte-
resse des Urhebers 
liegt, seine Werke 
möglichst vielen 
Nutzern zugänglich 

zu machen, und eine Vergütung zweit-
rangig oder nicht einmal gewünscht ist. 
Diese Interessenlage gibt es natürlich, 
beispielsweise bei manchem wissen-
schaftlichen Autor, aber dem steht das 
Urheberrecht auch nicht entgegen. Viel-
mehr gibt es die Möglichkeit, Rechte un-
entgeltlich für jedermann einzuräumen. 
Am bekanntesten sind die sogenannten 
Creative-Commons-Lizenzen, kurz CC-
Lizenzen, auf die in einem späteren Bei-
trag noch einzugehen sein wird. Wichtig 
ist aber, dass es bei der Urheberin oder 
dem Urheber liegt, zu entscheiden, ob 
derartige Rechte vergeben werden sol-

len oder aber auf eine traditionelle Ver-
wertung des Werkes gesetzt wird. Und 
diese Freiheit sollte den Kreativen auch 
nicht genommen werden. 

Daneben gibt es Fälle, bei denen der 
Gesetzgeber entschieden hat, dass die 
Nutzung eines Werkes im Interesse der 
Allgemeinheit oder für Bildungs- und 
Forschungszwecke auch ohne Erlaub-
nis des Urhebers zulässig sein soll. Ty-
pische Beispiele sind die gesetzliche 
Erlaubnis von Zitaten, Privatkopien 
oder der Nutzung von Teilen von Wer-
ken in digitalen Semesterapparaten an 
Universitäten und auf Lernplattformen 
an Schulen. Das sind die wichtigen 
»Schranken des Urheberrechts«, sie
gehören zum Urheberrecht dazu.

Neben dem wirtschaftlichen As-
pekt des Urheberrechts gibt es, wie 
bereits gesagt, die persönliche Bezie-
hung der Kreativen zu ihren Werken, 
die im »Urheberpersönlichkeitsrecht« 
ihren Ausdruck fi ndet. Dieses Recht 
bedeutet unter anderem, dass Urheber 
Entstellungen des Werkes untersagen 
können, als Schöpfer des Werkes an-
zuerkennen sind oder die Möglichkeit 
haben, über das Ob und Wie der Erst-
veröff entlichung zu entscheiden. Die 
persönliche Beziehung eines Urhebers 

zu seinem Werk kann natürlich sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sein, das 
haben persönliche Beziehungen so an 
sich. Entscheidend ist aber auch hier, 
dass es stets die Möglichkeit gibt, von 
den genannten Rechten Gebrauch zu 
machen. Und auch sie bestehen nicht 
unbeschränkt, sondern unterliegen ei-
ner Abwägung mit den Rechten anderer. 
Satire oder Parodie knüpfen häufi g an 
fremde Werke an, dagegen kann der Ur-
heber des Originalwerks, auch wenn er 
die Verfremdung seines Werkes für ge-
schmacklos hält, innerhalb bestimmter 
Grenzen nichts machen. Fortsetzung 
folgt.       
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INFO

Mit diesem Beitrag beginnt eine 
neue Reihe in Politik & Kultur. Ro-
berts Staats erläutert in jeder Aus-
gabe prägnant und verständlich 
einzelne Aspekte des Urheberrechts.


